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N i e d e r s c h r i f t  2 / 2 0 2 3 - 2 8  
über die 2. Sitzung der Gemeindevertretung Rickling 

am Mittwoch, den 27. September 2023, um 20.00 Uhr 

in 24635 Rickling, im großen Sitzungssaal im Markttreff Alte Schule (1. OG), Dorfstraße 63 a 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr  Ende der Sitzung: 21.30 Uhr 

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

1. Bm Keno Jantzen   9. GV’in Meike Peters 

2. GV Herbert Bornhöfft 10. GV’in Cornelia Schiring 

3. GV Winfried Clausen 11. GV Lutz Schiring 

4. GV Jens Grube 12. GV Eike Snoyek 

5. GV Siegfried Hock 13. GV Alfred Timm 

6. GV Rainer Hoop 14. GV’in Andrea Wagner-Schöttke 

7. GV Carl-Heinz Jantzen  

8. GV Carl-Wilhelm Ohrt  

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

GV Manfred Czub GV Wolfgang Westphal 

GV Michael Reh  

 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

-/-  

 

4. Gäste 

AV Jörg Wrage  

Vom Seniorenbeirat: Wolfgang Rohwer, 
Geraldine Thomsen, Susanne Czub-Tensfeldt, 
Roswitha Schnoor  

 

 

5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

Jochen Möller Dieser zugleich als Protokollführerin. 
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II. geänderte Tagesordnung 

 
I. Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
3. Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung Rickling am 

08.06.2023 
4. Bericht des Bürgermeisters 
5. Einwohnerfragezeit – 1. Teil 
6. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl am 14.05.2023 
7. Beschlussfassung über das Ergebnis der Seniorenbeiratswahl am 11.04.2023  
8. Genehmigung der Einnahme- und Ausgabeplanung 2023 für das Sondervermögen 

Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr  
a) Einnahme- und Ausgabeplan der Ortswehr Rickling 
b) Einnahme- und Ausgabeplan der Ortswehr Fehrenbötel 

9. Auftragserteilung für die Erneuerung der Gebläse auf der Kläranlage 
10. Auftragserteilung für die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes und Bildung einer 

Lenkungsgruppe 
11. 21. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „östlich der Eisenbahntrasse im 

bebauten Bereich Am Kiesberg 7“ 
- Abwägung eingegangener Stellungnahmen, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  

12. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 für den Neubau von zwei 
Mehrfamilienhäusern auf dem Grundstück „Am Kiesberg 7“ 
- Abwägung eingegangener Stellungnahmen, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

13. 23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „südlich der B205, entlang der 
Eisenbahntrasse, östlich des Blockskoppelweges und nördlich des Rehmweges“ – 
Aufstellungsbeschluss 

14. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 für das Gebiet „südlich der B205, entlang der 
Eisenbahntrasse, östlich des Blockskoppelweges und nördlich des 
Rehmweges“ „Freiflächenphotovoltaik“ – Aufstellungsbeschluss  

15. Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme zur Neuaufstellung des Regionalplanes 
für den Planungsraum III 

16. Genehmigung von über –und außerplanmäßigen Ausgaben 2023 
17. Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung 
18. Abschluss eines Vertrages mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rickling über die künftige Nutzung 

der Kindertagesstätte  
19. (neu) Grundsatzbeschluss über die Einrichtung eines Jugendbeirates 
20. Einwohnerfragezeit 2. Teil  
21. Bekanntgaben, Verschiedenes 

 
II. Nichtöffentlicher Teil 

22. Grundstücksangelegenheit 
23. (neu) Bauantrag 

 
III. Öffentlicher Teil 

24. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 
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III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

 
TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der  
     Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Keno Jantzen eröffnet die Sitzung um 20.00 Uhr. Er begrüßt die Anwesenden 
und stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung geladen war und die 
Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung gegeben ist.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Beschluss: 

Die Tagesordnung wird um die unter II. aufgeführten Punkte 19 
(Grundsatzbeschluss über die Einrichtung eines Jugendbeirates) und 23 
(Bauantrag) erweitert und beschlossen, die Tagesordnungspunkte 22 und 23 in 
einem nichtöffentlichen Sitzungsteil zu beraten.  

Bearb.  durch: 

 

LVB z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 3 - Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung 
   Rickling am 08.06.2023  

 

Beschluss: 

Die Niederschrift über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung wird mit folgender 
Änderung genehmigt: 

 

Unter TOP 9 Absatz 2 ist der Satz „GV Siegfried Hock wird mit 17 von 17 
möglichen Stimmen zum 2. stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde 
gewählt.“ durch folgenden Satz zu ersetzen: „GV Siegfried Hock wird mit 16 Ja-
Stimmen und einer Nein-Stimme zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister 
der Gemeinde Rickling gewählt.“  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

LVB z. A 

A01.3.1 z. 
Änderung. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 13 dagegen: - Enthaltungen: 1 

 

TOP 4 – Bericht des Bürgermeisters 

Beratungsinhalt: 

a) In den kommenden Herbstferien werden für die Digitalisierung der 
Grundschule die vorbereitenden Verkabelungsarbeiten durchgeführt. 

b) Die Verlegung eines neuen Lehrrohres der SH Netz AG in der Dorfstraße 
für die spätere Verstärkung des Stromnetzes in der Gemeinde gehen gut 
voran. Der neue Trafo im Bereich des Mühlenberges wurde bereits 
aufgestellt. 

c) Mit den Erschließungsarbeiten für den B-Plan Nr. 16 im Meisenweg wurde 
begonnen. Es ist geplant, bis zum Ende diesen Jahres die Arbeiten 
abzuschließen. 

d) Nach den Informationen vom Landesverein wird im jetzt leerstehenden 
Theodor-Kaftan-Haus wieder eine Pflegestation nach vorhergehenden 

Bearb.  durch: 
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Umbau- und Renovierungsarbeiten eingerichtet. Der ursprüngliche Plan, 
dort eine Suchtstation einzurichten, wurde verworfen. 

e) Am 30.09.2023 findet für die Einführung der Doppik zum 01.01.2024 im 
Hof Lübbe in Boostedt eine Informationsveranstaltung für die 
Kommunalpolitiker statt. 

f) Die Stellenausschreibung für die Nachbesetzung der Stelle des 
Bauhofmitarbeiters Helmut Bütow wird nach Beschlussfassung im 
Finanzausschuss zeitnah erfolgen.  

g) Nachfolgende Veranstaltungen finden in der nächsten Zeit in der 
Gemeinde statt: 
29.09.2023 11 – 14 Uhr: Reiterflohmarkt bei der Reithalle 
30.09.2023 10 – 17 Uhr: Blaulichtmeile beim Feuerwehrgerätehaus 
Fehrenbötel aus Anlass des 112.-jährigen Bestehens 
06.10.2023 19.00 Uhr: Laternenumzug bei der Feuerwehr Rickling 
08.10.2023 09:30 – 12 Uhr: Kinderkleidermarkt im Markttreff „Alte 
Schule“ 
10.10.2023: Runder Tisch für den Markttreff „Alte Schule“ 
03.11.2023: Laternenumzug bei der Feuerwehr Fehrenbötel 
11.11.2023 16 – 19 Uhr: Frauenkleiderbörse in Groß Kummerfeld 

 

TOP 5 -  Einwohnerfragezeit – 1. Teil 

Beratungsinhalt: 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen.  

Bearb.  durch: 

 

 

TOP 6 - Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl am 14.05.2023 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Keno Jantzen verwies auf die vor der heutigen Sitzung der 
Gemeindevertretung stattgefundene Sitzung des Wahlprüfungsausschusses, in 
der die zur Gemeindewahl vorgelegten Unterlagen geprüft und keine 
Beanstandungen festgestellt wurden. Der Ausschuss hat der 
Gemeindevertretung empfohlen, das endgültige Wahlergebnis zu bestätigen.  

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die am 14.05.2023 durchgeführte 
Gemeindewahl in Rickling gemäß § 39 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz für gültig 
zu erklären und damit das vom Gemeindewahlleiter bekanntgegebene endgültige 
Wahlergebnis zu bestätigen. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

LVB z.A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 7 - Beschlussfassung über das Ergebnis der Seniorenbeiratswahl am 11.04.2023 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Keno Jantzen erläutert die Verwaltungsvorlage nach der auf der 
konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirates am 04.05.2023 unter der Leitung 
des 1. Stellvertretenden Bürgermeisters Herrn Siegfried Hock 

zum Seniorenbeiratsvorsitzenden Herr Wolfgang Rohwer 

stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende Frau Geraldine Thomsen 

Bearb.  durch: 
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Schriftführerin Frau Petra Saggau 

Kassenführerin Frau Susanne Czub-Tensfeldt gewählt wurden. 

Als weiteres Mitglied wurde Frau Roswitha Schnoor gewählt. Er bedankte sich bei 
den anwesenden Mitgliedern des Seniorenbeirates für die Bereitschaft zur 
Mitarbeit und übereicht jedem Mitglied einen Blumenstrauß. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung bestätigt das Ergebnis der Wahl zum Seniorenbeirat 
durch die Seniorenvollversammlung der Gemeinde Rickling vom 11.04.2023 
sowie die in konstituierender Sitzung vom 04.05.2023 festgelegte Besetzung. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 8 - Genehmigung der Einnahme- und Ausgabeplanung 2023 für das Sondervermögen 
   Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr 

a) Einnahme- und Ausgabeplan der Ortswehr Rickling 
b) Einnahme- und Ausgabeplan der Ortswehr Fehrenbötel 

 

Beschluss: 

Die Einnahmen- und Ausgabepläne der Ortswehren Rickling und Fehrenbötel für 
das Haushaltsjahr 2023 werden in den vorgelegten Fassungen genehmigt.  

Bearb.  durch: 

A02.1.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 9 - Auftragserteilung für die Erneuerung der Gebläse auf der Kläranlage 

Beratungsinhalt: 

Amtsangestellter Möller erläutert den Vergabevorschlag des Ingenieurbüros GT-
Umwelttechnik für die Erneuerung der Gebläse auf der Kläranlage, der in der 
Sitzung des Bauausschusses am 12.07.2023 beraten wurde.Wie schon bei den 
letzten baulichen Maßnahmen auf der Kläranlage ist wiederum nur ein wertbares 
Angebot von der Firma Rotox-Klärtechnik abgegeben worden. Nach der 
vorgenommenen Prüfung der Wirtschaftlichkeit dieses Angebotes kann 
festgestellt werden, dass das Angebot mit einer Angebotssumme von 89.556,34 
€ unter der vorher durchgeführten Kostenschätzung von 97.580 € liegt und damit 
wirtschaftlich ist. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag für die Erneuerung der Gebläse 
für die biologische Abwasserreinigung auf der Kläranlage an die Firma Rotox- 
Klärtechnik, 25712 Burg/Dithmarschen zum Angebotspreis von 89.556,34 € zu 
vergeben.  

Bearb.  durch: 

A02.1.1 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 10 - Auftragserteilung für die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes und 
    Bildung einer Lenkungsgruppe 

 

Beratungsinhalt: 

Bauausschussvorsitzender Siegfried Hock erläutert die Beratungen im 
Bauausschuss am 14.09.2023, in der drei Projektbüros ihre Konzepte vorgestellt 
haben und nach Abschluss der Bewertung im Bauausschuss empfohlen wurde, 

Bearb.  durch: 

A02.4.2 
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der Firma CIMA Beratung + Management den Auftrag zu erteilen. Über die 
Besetzung der Lenkungsgruppe soll nach Anschluss der Beratungen in den 
kommenden Fraktionssitzungen entschieden werden. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, unter Vorbehalt der Bewilligung der 
Fördermittel die CIMA Beratung + Management zum Angebotspreis von 
34.593,30 € brutto mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes zu 
beauftragen. Die finanziellen Mittel werden im Haushalt 2024 bereitgestellt. Die 
Verwaltung wird gebeten, den entsprechenden Förderantrag zu stellen. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 11 - 21. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „östlich der 
Eisenbahntrasse im bebauten Bereich Am Kiesberg 7“ 

    - Abwägung eingegangener Stellungnahmen, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

Beratungsinhalt: 

Der Protokollführer erläutert die Verwaltungsvorlage, die in der Sitzung des 
Bauausschusses am 14.09.2023 unter Anwesenheit des Planungsbüros und 
auch des Investors beraten wurde. Auf Grund der vorliegenden Unterlagen kann 
der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst werden: 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung zur 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung mit den in den Abwägungstabellen dargestellten 
Ergebnissen geprüft.  
 
Das Planungsbüro wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. 
 

2. Der Entwurf der 21. Änderung des F-Planes für das Gebiet "östlich der 
Eisenbahntrasse im bebauten Bereich "Am Kiesberg 7" und die 
Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 

 
3. Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung und die Begründung sind 

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung zu 
benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu 
machen.  

A02.4.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 12 dagegen: - Enthaltungen: 2 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 
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TOP 12 - Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 für den Neubau von 
zwei Mehrfamilienhäusern auf dem Grundstück „Am Kiesberg 7“  

   - Abwägung eingegangener Stellungnahmen, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

Beratungsinhalt: 

Der Protokollführer erläutert, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21 
im Parallelverfahren mit der 21. F-Plan-Änderung aufgestellt wird und inhaltlich 
wie zu TOP 11 der formelle Entwurf- und Auslegungsbeschluss gefasst werden 
kann: 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 21 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung mit den in den Abwägungstabellen dargestellten 
Ergebnissen geprüft.  
 
Das Planungsbüro wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. 
 

2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Neubau 
von zwei Mehrfamilienhäusern auf dem Grundstück "Am Kiesberg 7", der 
Vorhaben- und Erschließungsplan und die Begründung werden in den 
vorliegenden Fassungen gebilligt. 
 

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung zu 
benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu 
machen.  

A02.4.2 

 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 12 dagegen: - Enthaltungen: 2 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 

 

TOP 13 - 23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „südlich der B205, 
    entlang der Eisenbahntrasse, östlich des Blockskoppelweges und nördlich des 
    Rehmweges“ – Aufstellungsbeschluss 

 

Beratungsinhalt: 

Im Bauausschuss wurde am 24.08.2023 über den Antrag auf Einleitung von 
Bauleitplanverfahren für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Zusammenhang 
mit der Biogasanlage Fehrenbötel beraten und empfohlen, die 
Aufstellungsbeschlüsse zu fassen. 

Bearb.  durch: 
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Beschluss: Bearb.  durch: 

1. Zu dem bestehenden Flächennutzungsplan wird die 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes aufgestellt, die für das Gebiet „südlich der B205, 
entlang der Eisenbahntrasse, östlich des Blockskoppelweges und 
nördlich des Rehmweges“ folgende Änderung und Ergänzung vorsieht: 
Ausweisung eines Sondergebietes Freiflächenphotovoltaik  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung 
soll schriftlich erfolgen.  
 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
BauGB soll im Rahmen einer öffentlichen Auslegung durchgeführt 
werden. 
 

5. Die Planungskosten sind vom Vorhabenträger zu tragen.  
 

A02.4.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 

 

TOP 14 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 für das Gebiet „südlich der B205, 
    entlang der Eisenbahntrasse, östlich des Blockskoppelweges und nördlich des 
    Rehmweges“ „Freiflächenphotovoltaik“ – Aufstellungsbeschluss 
 

Beratungsinhalt: 

Im Bauausschuss wurde am 24.08.2023 über den Antrag auf Einleitung von 
Bauleitplanverfahren für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Zusammenhang 
mit der Biogasanlage Fehrenbötel beraten und empfohlen die 
Aufstellungsbeschlüsse zu fassen. 

Bearb.  durch: 

 

Beschluss: Bearb.  durch: 

1. Für das Gebiet „südlich der B205, entlang der Eisenbahntrasse, östlich 
des Blockskoppelweges und nördlich des Rehmweges“ 
„Freiflächenphotovoltaik“ wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
(Bebauungsplan Nr. 23) aufgestellt. Es werden folgende Planungsziele 
verfolgt: Schaffung einer Fläche zur Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage. 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB).  
 

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der 
öffentlichen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen. 
 

A02.4.2 
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4. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
BauGB soll im Rahmen einer öffentlichen Auslegung durchgeführt 
werden. 

5. Die Planungskosten sind vom Vorhabenträger zu tragen.  
 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 

 

TOP 15 - Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme zur Neuaufstellung des 
    Regionalplanes für den Planungsraum III 

 

Beratungsinhalt: 

Der Bauschussvorsitzende berichtet von der Beratung im Bauausschuss am 
14.09.2023, in der die wesentlichen Inhalte des neuen Regionalplanes erläutert 
wurden. Aus Sicht des Bauausschusses wurden keine Bedenken gegen die 
Neuaufstellung des Planes vorgetragen.   

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, keine Stellungnahme zur Neuaufstellung des 
Regionalplanes für den Planungsraum III abzugeben, da keine Bedenken 
bestehen.   

A02.4.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 16 - Genehmigung von über –und außerplanmäßigen Ausgaben 2023 

Beratungsinhalt: 

Amtsangestellter Möller erläutert anhand der Beschlussvorlage die wesentlichen 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2023. 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 126.947,40 € werden genehmigt.  A02.1.1 
 

Abstimmungsergebnis: dafür: 13 dagegen: - Enthaltungen: 1 

 

TOP 17 - Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung  

Beratungsinhalt: 

Amtsangestellter erläutert die Verwaltungsvorlage, die in der Sitzung des 
Finanzausschusses am 20.09.2023 beraten wurde. Der bisherige 
Wegenutzungsvertrag für die Gasversorgung mit der Schleswig-Holstein Netz AG 
ist nach einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren zum 26.06.2023 ausgelaufen. Im 
Rahmen des vorhergehenden Interessenbekundungsverfahrens ist bis zum 
Ablauf der Bewerbungsfrist nur die Bewerbung der SH Netz AG als bisherige 
Netzbetreiberin eingegangen. 

Der Vertragsentwurf entspricht der aktuellen Rechtslage und den Verträgen, die 
im Land derzeit abgeschlossen werden. Der Vertrag beinhaltet wieder die 
Zahlung einer Konzessionsabgabe nach dem jeweiligen Höchstsatz der 

Bearb.  durch: 
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Konzessionsabgabeverordnung und ein Kommunalrabatt von 10 % für den im 
Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch für die gemeindlichen 
Abnahmestellen. 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Wegenutzungsvertrag für die 
Gasversorgung mit der Schleswig Holstein Netz AG in der vorliegenden Fassung 
mit einer Laufzeit von 20 Jahren abzuschließen. 

A02.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 18 - Abschluss eines Vertrages mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rickling über die 
    künftige Nutzung der Kindertagesstätte 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Keno Jantzen erläutert, dass mit diesem Vertrag für die Zukunft gesichert 
wird, dass der Kindergartenaltbau für die Kinderbetreuung in der Gemeinde 
langfristig zur Verfügung steht und nicht von der Kirchengemeinde zu einer 
anderen Nutzung freigegeben wird. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung 
am 20.09.2023 empfohlen, dem Abschluss des Vertrages zuzustimmen. 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Abschluss des Vertrages über die 
künftige Nutzung der Kindertagesstätte mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Rickling abzuschließen. 

A01.1.4 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 13 dagegen: - Enthaltungen: 1 

 

TOP 19 - (neu) Grundsatzbeschluss über die Einrichtung eines Jugendbeirates 

Beratungsinhalt: 

GV Herbert Bornhöfft von der ABR-Fraktion teilt mit, dass der 
Generationenausschusses in der Sitzung am 05.09.2023 grundsätzlich 
empfohlen hat, einen Jugendbeirat für die gemeindliche politische 
Zusammenarbeit ins Leben zu rufen und bittet die Gemeindevertretung, für die 
weitere Ausgestaltung der Grundlagen diesen Grundsatzbeschluss zu bestätigen.   

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, grundsätzlich einen Jugendbeirat für die 
gemeindliche politische Zusammenarbeit einzurichten. 

A1.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

TOP 20 - Einwohnerfragezeit 2. Teil 

Beratungsinhalt: 

Auf Anfrage von GV Siegfried Hock teilt Bm Keno Jantzen mit, dass die neue PV-
Anlage auf der Kläranlage auf Grund von fehlenden Baumaterialien für den 
Schaltschrank leider immer noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. 

Bearb.  durch: 
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GV Rainer Hoop bedankt sich bei Frau Czub-Tensfeldt vom Seniorenbeirat für 
die Einwerbung einer Sachspende von der Firma Jorkisch, die eine massive 
Tisch-Bank-Kombination für die Aufstellung bei der neuen Boule-Bahn auf dem 
Sportplatzgelände zur Verfügung gestellt hat. 

Der neue Seniorenbeiratsvorsitzende Wolfgang Rohwer dankt den Anwesenden 
für die Betätigung der Wahl des Seniorenbeirates und bittet darum, dass künftig 
die für Seniorenbelange erforderlichen Sitzungsunterlagen an die Mitglieder 
versandt werden.  

GV´in Andrea Wagner-Schöttke wirbt darum, sich für den Erhalt des neuen 
Newsletters der Gemeinde Rickling auf der Homepage der Gemeinde zu 
registrieren. 

 

TOP 21 - Bekanntgaben, Verschiedenes 

Beratungsinhalt: 

GV Herbert Bornhöfft teilt mit, dass die gestrige Schulung über das 
Bauplanungsrecht, die von dem Leiter des Kreisplanungsamtes Herrn Hartmann 
moderiert wurde, sehr informativ und positiv war. 

Außerdem teilt er mit, dass er erstmals an einer Projektbeiratssitzung des 
Holsteiner Auenlandes teilgenommen hat und auch für die Gemeinde Rickling 
durchaus denkbare Projekte mit einer Förderung über das Holsteiner Auenland 
abgewickelt werden können. 

Bearb.  durch: 

 

Die Öffentlichkeit wird um 21.10 Uhr ausgeschlossen. Die Beratungen über  
 

TOP 22 – Grundstücksangelegenheit und  
TOP 23 – Bauantrag  

 
sind dem nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung zu entnehmen. 
 

TOP 24 - Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

Beratungsinhalt: 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit gibt Bm Jantzen bekannt, dass dem 
Antrag auf Erweiterung der Kauffläche für den Erwerb einer Teilfläche des 
Gemeindegrundstückes für den Mobilfunkmast gegenüber der Tennisanlage 
zugestimmt wurde und dass Einvernehmen zu einem Bauantrag für das 
Grundstück Dorfstraße 82 nicht erteilt wurde. 

Bearb.  durch: 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 21.30 Uhr. 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführer 


